
Hinweise für den Anzeigenden

Der Tod ist spätestens am folgenden Werktag der nach dem Ort des Todes zuständigen Personenstandsbehörde anzuzeigen (§27 PStG).
Die Anzeige obliegt der Reihe nach

1. dem Leiter der Krankenanstalt, in der die Person gestorben ist;

2. dem Ehegatten oder sonstigen Familienangehörigen;

3. dem letzten Unterkunftgeber;

4. dem Arzt, der die Totenbeschau vorgenommen hat;

5. der Behörde oder der Dienststelle der Bundesgendarmerie, die Ermittlungen über den Tod durchführt,

6. sonstigen Personen, die vom Tod auf Grund eigener Wahrnehmungen Kenntnis haben.

Die Anzeige hat, soweit der Anzeigepflichtige dazu in der Lage ist, alle Angaben zu erhalten, die für Eintragungen in den Personenstandsbüchern benötigt werden.

Für die Beurkundung des Todes werden benötigt

1. die Geburtsurkunde;

2. die Heiratsurkunde der letzten Ehe;
3. der Nachweis der Staatszugehörigkeit;

4. der Nachweis des letzten Hauptwohnsitzes;

5. die Todesbestätigung, wenn die Anzeige nicht vom Leiter einer Krankenanstalt erstattet wird.

Der Standesbeamte kann die Vorlage weiterer Urkunden und Nachweise verlangen, wenn die allgemein verlangten Urkunden und Nachweise zur ordnungsgemäßen Beurkundung des Todes nicht ausreichen.

Todesbestätigung 1)

Der Tod des auf der Vorderseite dieser Todesanzeige näher bezeichneten Verstorbenen wird bestätigt.

(Unterschrift des Arztes)

VOM ANZEIGENDEN NICHT AUSZUFÜLLEN!

Erledigungsvermerke
□ Eintragung im Namensverzeichnis (P 5.2 und 5.3 DA)
□ Mitteilung an das Geburtenbuch (§ 17 Abs. 3 Z 1 PStV)

□ Mitteilung an das Ehebuch (§ 17 Abs. 3 Z 2 PStV)

□ Mitteilung an die Staatsbürgerschaftsevidenzstelle (§ 17 Abs. 3 Z 3 PStV)

□ Mitteilung an die Meldebehörde (§ 17 Abs. 3 Z 4 PStV)

□ Mitteilung an die Wählerevidenz (§ 17 Abs. 3 Z 5 PStV)

□ Mitteilung an das Verlassenschaftsgericht (§ 17 Abs. 3 Z 6 PStV)

□ Mitteilung an den Jugendwohlfahrtsträger (§ 17 Abs. 3 Z 7 PStV)

□ Mitteilung an das Militärkommando (§ 17 Abs. 3 Z 8 PStV)

□ Mitteilung an die Statistik Österreich (§ 17 Abs. 3 Z 9 PStV)

□ Mitteilung an die Gebietskrankenkasse des Zuständigkeitsbereiches (§ 17 Abs. 3 Z 10 PStV)

□ Mitteilung an örtliches Führerscheinregister (§ 17 Abs. 3 Z 11 PStV)

□ Austausch von Personenstandsurkunden mit

□ Eintragung im wöchentlichen Verzeichnis (§ 37 Abs. 4 PStG und § 16 PStV)

□ Zum Sammelakt (P 3.1 DA)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
Datum






Standesbeamter

1) Zur Ausstellung der Todesbestätigung ist der Arzt verpflichtet, der die Totenbeschau vorgenommen hat. Die Bestätigung ist nicht erforderlich, wenn der Tod vom Leiter einer Krankenanstalt angezeigt wird (§ 9 Abs. 4 PStG).
Anzeige des Todes Formblatt 9a Rückseite
	Familienname (unterstreichen) und Vorname
	Tag, Monat und Jahr der Geburt

	     
	     

	Zeit (Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute) sowie Ort 1) des Todes

	     


Todesursache
Die Todesursache ist der Personenstandsbehörde vom Leiter der Krankenanstalt, in der der Tod eingetreten ist, sonst vom Arzt, der die Totenbeschau vorgenommen hat, ausschließlich zur Übermittlung an die Bundesanstalt Statistik Österreich bekannt zu geben (§ 27 Abs. 4 PStG).

	Bitte mit Maschine oder in gut lesbarer Schrift

ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen!
	Todesursache oder Kausalkette der Todesursache in deutscher oder lateinischer wissenschaftlicher 
Bezeichnung. Abkürzungen bitte vermeiden
	Ungefähre Zeitdauer zwischen Beginn der Erkrankung und Tod, falls bekannt

	1. Die unmittelbar zum Tod führende Krankheit, Verletzung oder Komplikation (nicht die Art des Todeseintritts wie z.B. Herz-Kreislaufversagen,       Atemstillstand)

Vorausgegangene Ursachen, falls vorhanden: 
Krankheitszustände, welche zu der unter a) ange-
führten, unmittelbaren Ursache geführt haben, mit der zugrunde liegenden Todesursache (dem Grundleiden) an letzter Stelle.

Beispiel für eine Kausalkette:

a) Ösophagusvarizenblutung (= unmittelbare 

Todesursache)

b) Portale Hypertonie

c) Alkohol Leberzirrhose (= Grundleiden)
d) ------
Falls der Krankheitsverlauf nur durch ein Geschehen bestimmt ist, reicht die Eintragung in Zeile a) aus.
	a)
	     

	
	
	     
	

	2. 
	
	bedingt durch (Folge von)
	
	
	
	

	3. 
	b)
	     

	
	
	     
	

	4. 
	
	bedingt durch (Folge von)
	
	
	
	

	5. 
	c)
	     

	
	
	     
	

	6. 
	
	bedingt durch (Folge von)
	
	
	
	

	7. 
	d)
	     

	
	
	     
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Das Grundleiden soll in der untersten ausgefüllten

Zeile stehen!
	
	
	

	10. Andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Tod beigetragen haben, ohne mit der Krankheit selbst oder mit dem verursachenden Zustand im Zusammenhang zu stehen. 

 Beispiele: Diabetes mellitus, Bluthochdruck  
	
	     


	11. Bei gewaltsamen Todesfällen (Unfall, Selbstmord, Mord etc.) Einzelheiten über Art, Weise sowie Ursache des gewaltsamen Todes. 

 Beispiele: Suizid durch  Erhängen, Fahrradfahrer
 von PKW angefahren
	

	     


	12. Wurde eine Obduktion durchgeführt?


 FORMCHECKBOX 
 klinisch
 FORMCHECKBOX 
 gerichtlich


 FORMCHECKBOX 
 sanitätsbehördlich
 FORMCHECKBOX 
 nein
	Ist das Ergebnis in die Bescheinigung eingeflossen?


 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

	13. Bei Frauen: Lag zum Todeszeitpunkt eine Schwangerschaft vor?



Erfolgte eine Entbindung, eine Interruptio oder ein Abortus


a) innerhalb der letzten sechs Wochen vor dem Tod?


b) zwischen sechs Wochen und einem Jahr vor dem Tod?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 unbekannt

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 unbekannt

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 unbekannt

	Stampiglie der Krankenanstalt bzw. des Beschauarztes, Datum und Unterschrift des Beschauarztes

	     


1) Anschrift der Krankenanstalt oder der Wohnung, in der der Tod eingetreten ist; sonst möglichst genaue Bezeichnung des Todesortes.








